
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/4/15 12Os45/70
(12Os46/70)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1970

Norm

ABGB §1323 A

EVO §16 Abs2

StPO §369

Rechtssatz

Die auf Grund der Tarifbestimmungen und Beförderungsbestimmungen der Verkehrsbetriebe für Schwarzfahrten

einzuhebenden Strafgebühren stellen weder den Ersatz eines erlittenen Schadens noch eines entgangenen Gewinnes

dar.
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